
Prozess    Baugesuch und Nachführung amtliche Vermessung

GeometerbüroGemeindeGesuchsteller Bauobjekt Mittel Bemerkungen

Stellt Baugesuch
an Gemeinde

Auftrag3 an Geometer um
projektiertes Objekt  in AV-

Daten zu erfassen (inkl. Kopie
Baugesuch und Baubewilligung
mit Angabe des ausgewählten

Geometers; inkl. Angabe EGID)

Baugesuch
genehmigt

Geometrische
Änderungen? 2

Ja

Nein

Führt innert Frist
von 4 Wochen seit

Erhalt
Baubewilligung
Objekt in AV-

Daten als
projektiert nach.

Erfassung durch Geometer:
Handbuch AV SZ 2.4.4
Richtlinie für die Erfassung
projektierter Objekte.

Controlling:
Evtl. mit Unterstützung Software der
Gemeinde, allenfalls Listen führen

Ba
ud

ur
ch

fü
hr

un
g

3 Nach Ablauf der unbenutzten
Beschwerdefrist von 20 (bzw.
30) Tagen:
Auftrag an Geometer
Die Gemeinde liefert die
Geometrie des bewilligten
Objektes, die Gebäudeadresse,
den GWR_EGID an den
Geometer gemäss Auswahl
Gesuchsteller oder sonst an
den durch die Gemeinde
ausgewählten Geometer.

Meldet Objekt zur
Bauabnahme

Führt
Bauabnahme

innert Frist durch,
oder lässt

durchführen

Nein
Erinnerung

Die Bauabnahme hat innert
sechs Monaten nach Bau-
vollendung stattzufinden.
§ 48a VVzPBG, SRSZ 400.111
Die Bauabnahme ist zu
protokollieren (§ 88 Abs 3
Planungs- und Baugesetz,
SRSZ 400.100).
Empfehlung AGI: jeweils bei
Bauabnahme, oder monatlich
gesammelt an Geometer
melden.
Info: Ziel aktuelle AV-Daten.

Meldet
erfolgreiche

Bauabnahme an
Geometer 4

Nachführung der
AV-Daten (Feld-

und Büroarbeiten)
innert Frist von 12

Monaten

Führt GWR
nach

Controlling:
Evtl. mit Unterstützung Software der
Gemeinde, allenfalls Listen führen.
WebGIS Kanton Schwyz

Empfehlung AGI: Controlling
durchführen, weil sonst Risiko
von Kostenfolge bei Gemeinde.
Ziel aktuelle AV-Daten.

Aktuelle und
vollständige AV-
Daten mit vollen
Nutzen für Alle.

Stellt Rechnung
an Gesuchsteller

Stellt Rechnung
an Gesuchsteller

4 Protokoll Bauabnahme an
Geometer gemäss Auswahl
des Gesuchstellers oder sonst
an den durch die Gemeinde
ausgewählten Geometer,
inkl. Angaben zur Adresse und
GWR_EGID.
Gemeinde meldet gleichzeitig
auch die Bauvollendung an die
Baugesuchszentrale ARE.

Nein
Erinnerung

Führt GWR nach.
Für Gebäude1 sind die EGID
und Adressen zu erfassen.

Controlling mit
Stichproben, ob

projektierte Objekte
erfasst

Projekt in WebGIS
sichtbar /

Mangagement
Bauvorhaben

Ja

Meldung Bauabnahme:
Evtl. mit Unterstützung Software der
Gemeinde, allenfalls Listen führen.

Controlling,
ob innert Frist
nachgeführt

Ja

Nein
Keine Erfassung

proj. Objekte

Gebäude > 30m2;
neue bedeutsame
Strasse > 1'000m2

Ja

Keine Erfassung
projektierter Objekte

Nein

Auftrag an Geometer:
Evtl. mit Unterstützung Software der
Gemeinde, allenfalls Listen führen.

Erfassung durch Geometer:
Handbuch AV SZ 2.4.2.1 und 2.4.2.2
Richtlinien Detaillierungsgrade
Bodenbedeckung und Einzelobjekte

Hinweis: nur die Bauverwaltung
weiss, wo gebaut wird.

Die Baubewilligung gilt 2 Jahre
und kann begründet um 1 Jahr
verlängert werden (§ 86
Planungs- und Baugesetz,
SRSZ 400.100).

Stellt fest, dass
nicht innert Frist
gebaut wurde

Meldet an beauftragten
Geometer Ablauf der

Baubewilligung

führt (bei
Bedarf) GWR

nach
löscht allf. vorhandene

proj. Objekte
innert 4 Wochen

in der AV

Baubewilligung erlischt

Stellt Rechnung
 an den Gesuchsteller
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Meldet, dass
bewilligtes

Bauvorhaben nicht
durchgeführt wird

2 Fassaden, Gebäude inkl.
Adresse, unterirdische
Gebäude, Tiefgaragen,
Unterstände, Strassen, Wege,
Gewässerverbauungen,
Eindolungen, Parkplätze,
Vorplätze, usw. und allfällige
Adressänderungen

1 Im GWR sind Objekte gemäss
«Weisung zur Erfassung der
Gebäude in AV und GWR» zu
erfassen. Einzelobjekte
müssen im Kanton Schwyz
nicht im GWR erfasst werden.

Ja

https://www.sz.ch/umweltdepartement/amt-fuer-geoinformation/amtliche-vermessung/handbuch-av/produktdetails-.html/8756-8758-8802-9447-9448-9449-11918-11919/product/187
https://www.sz.ch/public/upload/assets/8112/Geometer_mit_Anschluss_an_die_Nachfuehrungsinfrastruktur_AV_des_Kantons_Schwyz.pdf
https://www.sz.ch/verwaltung/umweltdepartement/amt-fuer-geoinformation/amtliche-vermessung/handbuch-av.html/8756-8758-8802-9447-9448-9449-11918#js-osm-cat-17

